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aussen Kanzleitlsch. ' Dieser le;te Antrag wird an.'
glömmen.

Zimmer mann im Namen der Finanzcommission
schlagt einige kleine unbedeutende Abänderungen in dem
ihr zurükgewiefnen Beziehungsgutachten der Auflagen
vor.

Diesen zafolge soll der Titel dieses Beschloßes so

heißen: Provisorische Beziehungsarth der
Staatseinkünfte, welche so wie das einst-
weiiigs Auflagensystem vom i/ten Oct. nur
für ein Jahr lang d a u r en soll.

Im 2ten §. soll die Oberaufsicht über die Staats-
einnahmen den Obereinnchmern in Verbindung mit
den Verwaltungskaminern übergeben, und jene dieseu
untergeordnet seyn. Diese beide Antrage werden an-
genommen.

Der einzelne, dem Senat znrükgesandte und von
ihm verworfne Beschluß über die hinlängliche Bürg-
schaftleistung der Gerichtschrcibcr, soll in den ganzen
Beschluß ei'tgeschoben werden. Cartier wünscht,
daß das Wort hinlängliche Bürgschaft ausgestri-
cyen werde, damit den Gerichtschreiber» von den Ver-
wàingskammern keine Plakereien hierüber gemacht
werden können. Zimmermann und H über ver-
lheidigcn das Gutachten. Lüscher will statt Bürg-
schaftleistung bloße Sicherheitlcistung fadern. H über
vertheidigt auch hierübee das Gutachten, west es einem
ehrlichen Manne leichter ist Bürgschaft zn leisten, als
Sicherheit zu geben. Das Gutachten wird angenom-
tuen.

Auf Z im m e r m a n n s Antrag soll dieser Beschluß
wann er zum Gcsez wird gedrutt und bekannt ge-
macht werden.

G y se » d ô r fe r im Namen der Calzcomnstssîon
legt ein Gutachten über den Salzpreis in H Westen

vor. Dcsloes foöert Niederlegung dieses so wich-
tigen Gutachtens für ü Tag auf den Kansteitisch.
Earlier begehrt, daß dieses Gutachten nächsten

Montag behandelt werde. Trvfch will augenbliknche
-Behandlung. Cartiers Autrag wir» angenommen, s

Escher im Namen der Waldungscommission legst

ein Gutachten vor, über die Sicherung der National-'
Waldungen.

De sloe s fodert Niederlegung des Gutachtens
auf den Kanzleilisch für 6 Tage. Kühn stimmt bei,
obgleich er versichert, daß in mehreren Gegenden die

Holzfrefler mit bewafneter Hand in die Waldungen
zieh'», um ihren Diebstall' mit Sicherheit begehen zu
können. .Dieser Antrag wird angenommen.

Cartier begehrt, daß man einen Präsidenten
wähle, und das Büreau wieder besetze damit keine

besondere Nachmittagssitzmig müße gehalten werden,
und die Commissionen Zeit zum Arbeiten bekommen,
weil keine Gutachten mehr an der Tagesordnung sind.
Dieser Antrag wird angenommen.

Durch absolutes geheimes Etiminenmehr wird

Carmkntran mft Zr Stimmen zum Präsidenten,
und Egg mit ?r Stimmen zum deutschen Sekretär
gewählt.

Das Direktorium übersendet folgende Vothschaft:

Das Vollzlàngsdàktorillm der helvetischen
einen und lmtheitharen Republik/ an die
gesezaebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Die Bewachung und Ausrüstung der in Bern sich

formireude» Legion, hat einen Transport von Waffen
und Lederwerk aus dem Zeughause von Zürich veran-
läßet, welches allein einen genügsamen Vorrath der-
selben enthielte.

Die Kosten dieses Transports steigen zufolge der
dem Kriegsminister eingegebenen Rechnung auf Emtau-
send Fünfhundert und Acht Fransten.

Bürger Gcftzgeber! so übermäßige Forderungen
von Seite derjenigen die dee Republik zu dienen auf-
gcfodcrt werden, d'ringen dem Direktorium die Noth-
wendigkeit auf, euch einzuladen, durch ein Gescz den
höchsten Preis zu bestimmen, den die Regierung für
die Fuhren,.die sie etwann wegen des Mâairs ver-
austasten würde, zu bezahlen habe, damit die Nation
in Zukunft nicht von schlechteil Bürgern unmäßige For-
derungen erhalte.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Secret.

Mousson.
Zimmermänn bezeugt, daß er sich schon über

diesen Transport geärgert habe, weil die Fuhrknechte
desselben des wags meistens nur 6 Stunden Wegs mach-
ten, und in allen Wirthshäusern einkehrten: er fodert
Verweisung dieser Vothschaft an die Militairkommichon
und wünscht daß dieselbe überhaupt über mehrere Spar-
samkeit im Militär eine zwekmaßige Einladung an das
Direktorium entwerfe. Cartier fodert eine neue Com-
inissipn. Gapa ni stimmt Carrier bei und zeigt an daß
die Un form der Cavallerie-Officiers der Legion so über-
mäßig kostbar ist, daß nur reiche Bürger und Ehema-
lige dicielben annehmen können. Secret an versichert,
daß in Rüksicht dieser kosibwen Uniform Ordnung ge-
macht worden sey. Gap ani beharrt. Secrelan bc-
harrt auch. Der lV^Scnsiand wird einer neuen Com-
missien übergeben, in welche geordnet werden:

Zimmermänn, Cartier, Koch, Secretau
und Gapani.

Das Direktorium begehrt, daß die Gefezgcbung
die Art bestimme, wie Abgebrannte von Stile der Na-



ti»n unterstüzt werden solle», Md fodert einstweilige
Bevollmächtigung, dieselben für ihr dringendstes Be--
dürft,iß an Bauholz aus den Aationalwaldungen unter-
stützen zu können. De sloe s unterstüzt diese Bothschaft.
Cartier glaubt ein einzelner Unglüksfall im Kanton
Solothurn habe diese Bothschaft veranlaßt; er wünscht
dah-r hierüber Anskunst vom Dir ktorium und Nieder-
setzung einer Commission über dstsen ganzen Gegenstand.
G>a pani stimmt der Commission bei, und will das Di-
rektorium nicht zu wilikührlichen begünstigenden Unter-
stüzungen bevollmächtigen. Trösch Host es müs-
sen keine Vraudbeschâdigten ihr Bauholz kauft», und

>. will also der Bothschaft sogleich enc-prechen. Das Voll-
ziehungsdircktolium wird bevollniachtigt die augenblick-
lich liokhwendige ìinterstàtzung zu gestatten, und übrr
den allgemeinen Gegenstand eine Commission »iederge-
stzt, in weiche geordnet werden:

Kühn, Broye, Ackermann, Pozzi und
Trösch.

Durch relatives Stimmenmehr werden G mür mit
2° Stimmen und Lüsch er mit id.Stimmen zu Saal-
inspektoren ernannt.

Die Erwählung eines italienischen Dolmetscher ist
^ au der Tagesordnung.

Carrier wünscht erst zu entscheiden, ob einer von
denjenigen Bürgern, welche die Proben im Bureau ge-
macht haben, müsse gewählt werden, oder ob die Er-
wählung vertagt werden solle, bis sich befriedigende
Subjecte gezeigt haben. Michel bezeugt, daß v«v
diesen Bürgern welche die Proben gemacht haben, keiner
thu befriedige und bittet überhaupt die italienischen
Mitglieder, daß sie keinen eigenen Dollmetsch begehren
sollen, und verspricht daß er ehrenvolle Meldung im
Protokoll für sie begehren werde, wenn sie seiner Bitte
entsprechen. Hu der fodert, daß man nun dem frü-
Hern Schluß gemäß ohne weitern Aufschub zu der Wahl
schreite, weil jedes Mitglied denjenigen Candidate» nen-
nen kann, der ihm am bestbn gefallt.

Marcacci folgt ganz Hudern. Koch bezeugt,
daß ihn, Michels Antrag eigentlich am besten gefalle,
weil ein einziges Mitglied ist, welches weder deutsch'
noch französisch versteht, und dieses sich durch einen
guten Nachbar die Geschäfte könne erzählen lassen, wo-
durch den, Vaterland viel Zeit und Geld erspart wurde :

übrigens stimmt er zur Vertagung.
Zimmermann stimmt Cartier bei, weil keiner

der vorhandenen Candidaten hinlänglich befriedigend ist.
Herzog v. Eff. stimmt Cartier bei, wiedersezt sich aber
Michels und .Kochs Antragen, als der Gleichheit unter
allen Stellvertretern Helvetiens zuwieder." Dc sloes
folgt Hubern. Perighe ist gleicher Meinung. P e l-

legrini weiß nicht, ob man scherzt oder im Ernst
spricht: im Emst Host er werde man nicht das Geftz
zurüknehmen wollen: er denkt die Candidaten werden
recht seyn, wenn sie den italienischen Mitgliedern ge-
fallen, und wann auch nur einer unter diesen vorhan-

den wäre, der die Berathungen nicht versteht, to sollte
diesem ein Dollmetsch gehalten werden, weil auch er das
helvetische Volk vorstellt: wann man aber sparen will,
so spare man an wichtigern Gegenständen als dieser ist.
Er stimmt Huben, bei.

Die Wahl wird vertaget.
Das Direktorium fodert Entscheidung, ob in der

Stadt Lausanne zu Errichtung einer Caserne für die
Franken auf die Abgaben von den Häusern in dieser
Stadt nicht noch eine kleine Aufiage beigefögt werden
dürfe, um daraus diese dringende Anstalt errichten zu
können.

Bourgeois fodert Verweisung an eine Commis-
sion. Zimmermann folgt diesem Antrag, weicher
angenommen wird. In die Commission werden ge-
ordnet: C arr ard, Dcbon und Schlump f.

Baggio begehrt, daß in alien öffentlichen Bläk-
tern bekannt gemacht werde, daß der große Rath einen
italienischen Dollmetsch nöthig habe, und binnen einem
Monat denselben anzustellen wünscht. Graf stimmt
bei, begehrt aber daß dieser Dollmetsch aller drei hel-
vetischen Sprache» mächtig seyn müsse. Dieser Antrag
wird angenommen.

Grosser Rath, n. Hornung.
Präsident: Ca r mintr an.

K i l ch mann erhält auf Begehren 10. Tage M-
laubsverlängenmg.

Rosserti bedauert, daß die Erwählung eines
italienischen Dollmctschcrs gestern vertaget wurde, und
fodert, daß man über jene Vertagung zur Tagessrd-
nung gehe. Is mini will, daß man von dem -talie-
nischen Dollmetsch nur von zwei Sprachen Kenntniß
fodcre. Graf fodert über allesTagesordnung, welche
angenommen wird. Rossetti fragt, wie nun über-
sezt werden müsse, bis wir einen italienischen Dollmet-
scher haben. Pellegrini anerbietet sich, die wich-
tigsien Gutachten zu übersetzen. Man ruft, Bravo!

' Wetter erhält auf Begehren für 8 Tage Urlaub.
H über lege im Namen der Saalinspekioren Rech-

nung ab über die Unkosten der Kanzle, und der Be-,
sorgung des Lokals des grossen Raths, welchem zu-
gleich noch eine allgemeine Uebersicht der Unkosten bei-
gefügt ist, welchcr zufolge das Ganze jährlich auf
circa 50,000 Schweizerftanken zu stehen kommt. Zu-
gleich fügt er folgenden Bericht über den Zustand der
Kanzlei bei:

Bürger Repräsentanten!
Ihr habt laut Euerm Beschluß vom die fth-

lendeu Rechnungen der Saalinspektor.m und einen Be-
richt über Euer Büreau, verlangt;

Ich habe hiemit die Ehre, im Namen der Saal-
inspektoren, Euch nicht nur diese Gegenstände, sondern
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such eine Übersicht übe» die Ausgaben und Einnah
men, Euers Büreau, hiemit vorzulegen;

Euer Büreau dessen Lokale dermal provisorisch
«us drei Zimmern im Gymnasium und' einem Neben-
Zimmer am Orte Eucrn Sitzungen, besteht, hat fol-
gende Arbeiten zu besorgen:

1. Encre Beschlüsse in den Sitzungen in 2 Spra-
chen zu minutiren.

2. In drei Sprachen ein Manual darüber zuhalten,
z. Drei Protokolle, in jeder Sprache eines, über

eben diese Beschlüsse zu fähren.
4- Zwei Manuale der geheimen Sitzungen, eben-

falls in zwei Sprachen.
z. Drei Protokolle der geheimen Sitzungen.
6. Ein Eopierbuch der Bothschafttn.
7. Ein Cepierbuch der Kanzleibriefe.
8. ttebersetzuugcn derBeschluge uns Commissîonal-

berichte.
y. Abschriften der Beschlusse und Csmmissîonal-

Machten.
10. Ausfertigung der Beschlüsse, Vothschaftcn

und Commissionalauftrage.
11. Ein chronologisches Gesezbuch.
12. Zwei Manual der Resolutionen in 2 Sprachen.
13. Registratur aller oben angeführten Bücher und

,Ausf etignngen.
04. Registratur der Beschlüsse des Senates, der

Vsthschafkcn des Direktoriums und der Commissionen.
15. Registratur der Tagesordnung, Vertagung

der Petitionen.
16. Registratur der an den Senat oder an die

Commissionen ausgclieheuen Schriften.
-17. Nechnungsbuch der Saalinspektoren.
18. Die Oekonomie des Bureaus.
iy. Abschriften und Auszüge.
20. Anordnung und Besorgung des Archives.
21. Allgemeine Aufsicht.
22. Redaktionen.
2Z. Vcrdollmetschnng.
24. Eollarionircn.
25. Zurnkgcbliebcne und nachzutragende Arbeiten.
26. Bochschaften des Staates und fürs Bureau.
27. Feuren, Auskehren u. d. gl.

Für diese Arbeiten sind bestellt, ch- bleibend nach
dein Gesetze:

1. Ein Chef de Büreau, bezicht jährlich, igo Ld'or.
2. Ein deutscher Secretàr, 1Z0 —
Z. Ein französischer Secretàr, 150 —
4. Ein deutsch-undfranz.Dollmetscher, 200 —
x.. Ein italienischer Dvllmetsch, 150 —
t>. Ein Staatsbothc, 75 --

Zwei Weibei., i°o —

L. Durch die GaakinPektoreu und den Obcrschcei-
ber für ein Jahr angenommene Schreiber:

Erste Klasse.
». Ein Archivar,
b- Ein Regisirator.
c. Einen Schreiber der die Expeditionen im Allge-

meinen und das Ockonomische besorgt,
ll. Zwei Protokollistcn, welche zugleich die Both^

schaftcn an den Senat ausfertigen, st 8? Ld'or.

430 Ld'or.

Zweite Klasse.
Vier Schreiber die Manuale und Protokolle zu

führen, st 7Z Lo'or. '—

Dritte Klasse.
6z Ld'or.
55 —

340 Ld'or.

175 Ld'or.
a. Ein Copi e, zu
ll. Zwei Copiste», zu

yyz Ld'or.

O. Noch nicht définitif angestellt und besoldet:

Stenograph Bluutschli, hilft dem deutsche» St--
cretàr; versieht im Nothfall dessen Stelle und colla-
tionirt. Er ist am 21. Juli provisorisch angenommen
worden und hat seit dem auf Abrechnung hin, zo L5'or
bezogen.

z l). Ein Abwarter und Kchrcr nur noch proviso-
n-isch angenommen.

Dieses Personale von 2g Personen,
hat bis Ende Januars bezogen Liv.18846. z S. nD.

FürUebcrsetzungen au die italienischen
Dollmetscher und für andere Arbeiten, ist
extra bezahlt worden Liv. 14,74.

kiV. 2o,Z2o. g S. 11 D.
Die Mitglieder Eueres Vürean überhaupt, haben

guten Willen, sind fieissig und führen sich wohl auf.
Einige sind etwas langsam, das ist das einzige worüber
eimgeKla w gegründet zu führen wäre. Wenn sich dieSaal-
inspektoren und besonders der Oberschreiber es werden,
angelegen seyn lassen, den guten Willen aufzumuntern,
und ein wachsames An-e darauf zu haben, daß man
rachsam und sorgfältig mit den Effekten, Licht- und
Schreibmaterialien umgehe, so wirr Euer Bureau Eure
Zufriedenheit verdien?n z besonders wenn sichs die
Eopistcn angelegen sen» lassen, mit Aufmerksamkeit zu
arbeiten, und da wo sie nichts verstehen, nachzufragen.

Der Bürger Secretàr Weiß, verdient ein rmsae-
z-ichnetes Lob für seinen unverdroßne Fleiß, schien
Eifer und seine Genauigkeit.

100,5 Ld'vr zu
Nun bleibt uns noch übrig Euch einen Gehülfen

den deutsch - und französischen Uebcrjetzungen u..o



einen Copiste» für den italienische» Dollmessch vorzu?
schlagen, weil der Arbeiten dieser Art zu viele sind,
und ihre außerordentliche Besorgung hoher kommen
wurde, als die Besoldung der zwei vorgeschlagenen Ge?
hülfen, von welchen wir den ersten zu uoo'sd'or und
den andern zu 75 anschlagen.

Da nach dem Gesetze vom 17 Oktober alle Akten
ohne Ausnahme gestempelt sepn müssen, um vor einer
öffentlichen BeHürde oder Tribunal gültig zu seyn, es
aber unnöthige Mühe und Aufwand verursachen würde,
wenn dw Bureau der Mhe, des Vollziehungsdirekto?
riums und des obersten Gerichtshofes mit einer solchen
Verrechnung belastet würden, so tragen ('mere Saalin?
spckkoren Euch an, dem Senat einen GefttzeSbeschluß
zuzusenden, der verordnete:

Daß die mit dem grossen Siegel einer der drei
höchsten Gewalten versiege!:' Alten, des Stempeis
nicht bedürfen, um vor jeder Behörde gültig zu seyn,
und also vom Gesez vom 17. Oktober ausgenommen
seyn sollen.

Daß diejenigen Partikulars, welche Auszüge und
vidimirte Abschriften verlangen, das hiezn erforderliche
Etempelpapier einzusenden haben, damit sie ihnen
darauf ausgefertiget werden können.

Sie schlagt auch ferner vor, dem Chef de Bureau
oder dem linterschrelber, ein kleines Siegel anzuvertrauen,
damit sie die Copienauszüqe k?> d. gl. Akten von gerin?
gerer W-chtigkcit, bekräftigen können.

Sie schlagt Euch endlich noch vor, den 14, iZ,
16, 17 und lg § des Reglements zurükzunrhmen, und
die Saaliuspektoren in Zukunft auf einmal zu erneuern,
damit sie einen Cassirer'aus ihrer Mitte Wahlen können
der die ganze Zeit ihrer Dauer, wenigstens ein Viertel-
jähr laug, die Casse führe, um die grosse ungleich
vertheilte wirklich lächerliche Beschwerde zwei wöchent?
liche Rechnungen zu führen und die Cassen zu übergeben,
aufhöre.

Sccretan sieht duften Bericht für sehr wichtig
an, und ist über die grossen Kosten des Bureau er?
schrochen, indem er überzeugt ist, daß die alten Rc?
gienmgen dieses weit spursamer einzurichten wußten;
er fodcrt Verweisung der Rechnungen an eine Com?
mission, und Niederiegung des Berichts und Gutach?
tens für 6 Tag auf das Bureau. H über folgt, und
ladet alle Mitglieder ein, über die Mittel zu mehrerer
Oekonomie nachzudenken; wünscht aber, baß die ge?
loderte Furâknahme einiger §§ des Reglements an eine
besondere Commission gewiesen werde. Zimm ermann
folgt, und ist überzeugt, daß wir mehr Sparsamkeit
in unsre Kauzlei bringen müssen, weil unsre Kanzlei
ein Muster aller Kanzleien in dcr Republik seyn wird,
und wann wir unsre Copisten so zahlen, alle Copiste»
theuer seyn werden. Die Rechnungen und das Begehrew
von Abänderung des Reglements werden in eine Com?-
mission gewiesen; in welche geordnet werden: Secre?
ran, Stokar, Llmlinger, Geynox und Rossi.

Das übrige dieses Berichts wird für 6 Tage auf den

Kanzleitisch gelegt.
Folgendes Gutachten wird zum zwesienmale ver?

lesen, und §§ weise in Berathung genommen.

Der grosse Rath an den Senat.
Auf die Einladung des Vollsiehungsdirektsriums

vom iy December 17Y8 hat der grosse Rath in Er?
wägung gezogen;

Daß zwar bei der Einheit dcr helvetischen R"?
pnblik und zufolg« des Systems der Gleichheit die
Gerichksgebühren, der Parckwien, welche die richter-
liche Gewalt benutzen, zu seiner Zeit in der ganzen
helvetischen Republik durchaus auf den nemlichen
Fuß gcsezt werden müssen, daß es ober unmöglich
seye, gegenwärtig einen solchen allgememen Tauf der
Gerichtsgebühren festzusetzen, weil die Rechtsfvrm in
den verschiedenen Theilen Helveticas allzusehr abwei?
chek, als daß über die Unkosten derselben ein ailge?
meines Geft; heraus gegeben werden könnte, bis
darchgehends eine neue gleichförmige Prozeßform gee
ftziich vorgeschrieben seyn wird;

In Erwägung hingegen, daß es dringend seye,
diejenigen Gegenden Heloetiens doch vorläufig in
etwas zu erleichtern, welche bisher ganz ausscrordent?
sich hohe Gerichtstagen bezahlen mußten, und zu die?
sem Ende einen höchsten Anschlag ju bestimmen, wel?
chen die Gerichtsg-bühren, .da wo sie vormals höher
waren, nicht übersteigen dürfen;

In Erwägung endlich, daß die Präsidenten vor?
züglich der Bezirksgerichte durch die Ertheilung einer
Menge Bewilligungni, Vorladungen u. dgl., weit?
aus mehr bemühet sind, als die übrigen Bezirksnch?
ter, daß für diese Bemühungen aber keine verhält?
nißmässigere und dem Nationalschaz weniger beschwer?
liche Entschädniß möglichst seye, als ihnen die Gebüh?
rcn für diese Verachtungen zu überlassen, welcher
nemliche Fall auch bei den Gerichtsweibeln cintnft;
Hat der grosse Rath, nachdem er die Urgenz erklärt,

beschloss«:

I. Titel.
Allgemeine Vorschriften.

r) In bürgerlichen oder Cw-lrechtssachen, so wie
bei Betreibungen bis zur eigentlichen Execution, durch
Pfaudaustrageu oder Versteigerung von liegende»
Gründen, sollen keiner Parthei höhere Gerichtsgcbühs
ren gesodcrt werden, als hienach bestimmt sind.

2) In denjenigen Gegenden und Gcrichsstellen.
in welchen die Gerichtsgebühren nach den bisherige»
Gesetzen oder Uebungen, so wie auch beim Recht der
A^mcn niedriger bezogen worden, als sie durch dieses
Geftz bestimmt sind, soll es einstweilen bei der alten
Vorschrift oder Uebung verbleiben, und dieselben nicht
mehr als bisher zu bezahlen schuldig sepn.



3) Me Gerichtsgebühreti sollen auf Rechnung'der
Kation bezogen, und bei jeder Gerichtsstclle i» eine
eigne Kasse gelegt werden.

4) Jeder Gcnchtsschrciber soll die Gebühren, die
der K iz und 14 bestimmt, von den Partheicn bezie-
hcn, darüber eine genaue Rechnung führen, in deren
jeder ei»',ein Artikel ausgeftzt ist, und das bezogene
Gelb nebst der Rechnung, zu Ende jeden Monats
dem Gericht vorlegen, welches er bedient.

5) Das Gericht soll diese Rechnung untersuchen,
und wenn es fie richtig befindet, das bisherige Geld
in die Gerichtskasse legen.

6) Der Präsident so!! die Gerichtskasse ausbcwah-
reu und dafür verantwortlich seyn.

7) Von der Vorschrift des § Z find einzig diese

nizeu Nachstehenden Gebühren ausgenommen, welche
«usdrüküch irgend einer Gerichtsperson zugetheilt find

II. Titel.
Gebühren, welche den Bezirks-- und Kam

tonsgc rich ten gemein sind.
8) Für eine jede Bewilligung eines Fürbvtcs,

Kundmachung, Leistungsankünbigung, Pfaudzedels,
einer Schätzung, Verbotes, Arrestes, gerichtlichen
Publikation, und überhaupt jeder Handlung oder Vor-
kehr im Civilrechtsgang, zu welcher die Gesetze oder
U bungen die Bewilligung des Richters erfodern, soll
dem bewilligenden Richter 2 Batzen bezahlt werden.

y) Diese Gebühr soll dem Richter als Enschäd-
m'ß für seine Bemübung bleiben.

10) Der Richter soll keine höhere Gebühr federn,
wenn gleich in einer Vorladung mehrere Personen aîs
Parthe» oder Zeugen oder ionsten vorgeladen werden,
oder wenn eine ncmliche Kundmachung ober andere
Rechtcsvorkehr an mehrere Personen g'rechter ist,
eben so wenig als für ein Rogawrium, du ch welches
eine Person aus einem andern GerichlSdej rk vorge
laden wird.

11) Wann in bürgerlichen Rechtssachen/ie Par-
theien schriftliche Urkunden, Undcüe, Lp-üche und
dergleichen verlangen, welche b>'fiegUt seyn müssen,
so bezahlen sie für das Srcgel 2 Banen.

I2> Die Hälfte dieses Eiegelgeides gebort in die

Gerichtstssse, die andere Hälfte aber kann dee Pi.ch-
deut für feine Bemühung bchalrcm

iZ) Der Gerichkschre.cher hat für di- Ausfertigung
aller und jeder Urkunden, Urtoeile, Sp.üche, Kund-
schaftsaussagcu und überhaupt al! r durch ihn auftw-
ftzterCcripiuren in bürgerlichen Rechtssachen, welche
die eint- ober andere Partbei verlangt, von seidiger
für die Gerichtskasse zu beziehen, von jeder Seite der
Ausfertigung 3 Batzen.

14. Hingegen darf für den Anffaz und die Em
protokoüirung von dergleichen Akten nichts gejoderl
werden.

15) Fur alle Acten Abschriften von Aktenstückes,
welche eine Parthei auflegt und die von derftch »
oder ihrer Gegenpartei gcfodett werden, bezahlt die
Parthei, weiche die Abschrift begehrt, für jede Seite
zu Handelnder Gerichtskassc 2 Batzen.

16) Fur alle ArtenMuszüge vorheriger Verband--
lungen aus den Protokollen, die von einer Parthei
gefedert werden mochten, hat der Gerichtjchrctber
für jede Seite zu fordern 2 Batzen.

17) Der Gerichtschreiber kann diese im § 16 bei
stimmte Gebühr für se-ne Muhe behalten.

18) Dje in den LK IZ, 15 nad 16 erwähnte»
Schriften müssen wenigstens 22 Linien auf einer Seite
enthalten.

iy) Bei den obigen Schreibgebührcn ist das Stem«
pelpspier nicht mitbegriffen, sondern dieses soll abson«
dcrlich bezahlt werben, wenn nach den Gesetzen der-
gleichen zu einer Schrift gebraucht werden muß.

2°) Wenn eine Parthei cm Aklenstük vidimiren
lassen will, so bezahlt sie dafür in Me Gerichtskassc
2 Batzen.

21) Für eine Legalisation kann der Gerichtschrei«
ber beziehen und für feine Mühe behalten s Batzen.

(Die Fortsezung folgt.)

^ _

A n zei g e.

Bei Buchhändler H. Gcfiner zu Luzern und
Zürich — so wie in allen schweizerischen jBuchhand«
iungen, ist zu haben:

Der helvetische Genius — eine periodische Schrift.
Herausgegeben von H. Zschokke. Erste» Bandes erstes
Stük. 8. Brochirt. 2 Franken 2 Sols.

Es enthalt: Geist und Zwek dieser Zeitschrift.
I. Historische Uebersicht der helvetischen Re«

Revolution. W>rd fortgesezt.
II. Ideen zur Verbesserung des öffentlich'»

Unterrichts in der belvettschen Replwlik.
III. Einige Züge zur Aufklärung der Geschichte

des Benrerkriegs gegen Frankreich.
IV. Politische Briefe von unsern Zeiten —

werben sortgesezk.
V. Ueber einige Unwahrheiten der Herren

Mallet du Pan nub Rovcrca — den Ein«
marsch der Franken in die Schweiz be--

treffend.
Das 2te Heft folgt in zwei Monaten.
Ferner: Eme àzze über den Gang des menfth--

lichen Verstandes und einige desselben Perioden bis
auf unsere Zeiten — der helvetisch - patriotischen GW,

ftllschast gewidmet von K. Koch am II. Mâi 1797.
8. L Sols.
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